
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP: 12.4 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des 
Jahresabschlusses der Hansestadt Stralsund zum 31.12.2014  und Abschließender 
Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses für das Haushaltsjahr 2014 
Vorlage: B 0082/2020 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund nimmt den Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses der Hansestadt 
Stralsund zum 31.12.2014, sowie die abschließenden Prüfungsvermerke des 
Rechnungsprüfungsausschusses und des Rechnungsprüfungsamtes zur Kenntnis.  
 
2. Die Bürgerschaft beauftragt den Oberbürgermeister, die Beanstandungen aus der Prüfung 
des Jahresabschlusses der Hansestadt Stralsund zum 31.12.2014 zeitnah auszuräumen und 
künftig zu beachten. Insbesondere wird die Verwaltung aufgefordert, die Dienstanweisungen 
zur Organisation des Rechnungswesens unverzüglich zu erstellen.  
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